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EINLADUNG 
zur 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

 
Termin Montag, 11.05.2020 

Zeit 18:00 Uhr 

Ort Stadtsaal, Orangerie!!! 

 
 
 

Tagesordnung I 

 

1. Beschluss über eine vorübergehende, von der geltenden Geschäftsordnung 
der SV abweichenden Verfahrensweise 

87/2020 

 

 

2. Gestaltung - Am Stockhaus 2 und 2a 116/2020 

Im Rahmen von § 51a HGO durch den HFA beschlossene Vorlagen 

 

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im IV. Quartal 
2019 

29/2020 

 

 

4. Bebauungsplan der Stadt Fulda Nr. 189 „Sickelser Straße / 
Landesgartenschaugelände West“ 
-Beschluss über die erneute Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
-Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1  BauGB 
-Beschluss über die Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

61/2020 

 

 

5. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Fulda "Haderwaldstraße" 
gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuches im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB 
- Beschluss über die Ergebnisse der ersten und zweiten Offenlage gemäß § 
3 (2) und § 4 (2) 
BauGB 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

103/2020 

 

 

 



Einladung:  Seite - 2 - 

6. Änderung Nr. 2 des Bebauungsplanes der Stadt Fulda Nr. 92 "Nördlich 
Adenauerstraße" im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
Offenlegung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

105/2020 

 

 

7. 3. Nachtrag zur Satzung des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und 
Wasser Fulda" 

75/2020 

 

 

8. Ermöglichung der Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 105 HGO zur 
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Fulda 

84/2020 

 

 

9. Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Klinikum Fulda gAG 83/2020 

Tagesordnung I 

 

10. Aktuelle Stunde, Anfragen und Anträge 117/2020 

 

 
 
Hinweis: 
Wir bitten, die allgemeinen Hinweise und Vorschriften hinsichtlich der Hygienebestimmungen 
und Abstandsgebote zu beachten. 
 
 
 
Fulda, 30. April 2020 
 
 
 
 
Margarete Hartmann 


